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 A    ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN - Bebauungsplan 1 : 1.000

H/B = 594 / 1189 (0.71m²)

 D    VERFAHRENSVERMERKE

Fassung

Planfertiger

Übersicht

Maßstab

Datum

Bearbeitet

STADT KIRCHENLAMITZ

mit integriertem Grünordnungsplan

LANDKREIS WUNSIEDEL I. FICHTELGEBIRGE
REGIERUNGSBEZIRK OBERFRANKEN

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Kindertagesstätte 

Schwarzenbacher Straße"

 A    ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN, HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
         - Zeichenerklärung

1.0 Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf

2.0 Maß der baulichen Nutzung

2.1 z.B.

Grundflächenzahl2.2 z.B.

2.3 z.B. II

0,6

Zahl der zulässigen Vollgeschosse

Geschoßflächenzahl

1.2 Zweckbestimmung: Tageseinrichtungen für Kinder

Flächen für den Gemeinbedarf1.1

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen3.0

3.1 abw abweichende Bauweise nach Punkt 3.1   B   Textliche Festsetzungen

Baugrenze3.2

0,4

§ 9 (1) 11 BauGBVerkehrsflächen4.0

4.1

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung

Gehweg

Straßenbegrenzungslinie

4.4

4.4.1

Ausbaubreite4,30

1,300,40
4.2

4.3 öffentliche Straßenverkehrsfläche

4.4.2 Landwirtschaftlicher Nutzweg

4.4.3 Öffentliche Parkplätze - versickerungsfähig

5.0

Verkehrsgrün

Grünflächen

private und öffentliche Grünflächen

6.1

6.2

6.0 § 9 (1) 15 BauGB

§ 9 (1) 20 BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen,
Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur,
Landschaft und Boden

7.0

7.1.1

entfallen

Zu erhaltende Bäumen / Hecken und Sträucher

Pflanzbindung

Anpflanzungen sowie Bindungen von Bepflanzungen und für die Erhaltung

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Pflanzempfehlungen

7.2.1

7.2.2

7.2

§ 9 (1) 25a, 25b BauGB

7.2.3 Pflanzen entfernen

Sonstige Planzeichen

Geltungsbereich § 9 (7) BauGB

8.0

8.1

Hauptgebäude, bestehend

Nebengebäude, bestehend

Sonstige Kennzeichen

Bestand

Parzellierungsvorschlag

Grundstücksgrenzen

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Flurnummer

Kartenzeichen

z.B.

Grenzstein / Grenzpunkt

 B    TEXTLICHE FESTSETZUNGEN, HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
1.0 Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf

Die Ausweisung erfolgt als Flächen für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung 

"Tageseinrichtungen für Kinder".

Maß der baulichen Nutzung2.0

3.4

3.4.1

Nebenanlagen und Stellplätzen

3.0 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

3.1

Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.

3.4.2 Weitere Nebenanlagen sind auch außerhalb der Baugrenzen nach BayBO und BauNVO zulässig.

3.5

Die Abstandsflächen bestimmen sich nach der BayBO

Abstandsflächen

§ 9 (1) 11 BauGB4.0 Verkehrsflächen

Ausgleichsfläche7.2.2

8.0 Sonstige Planzeichen

9.1 Dachform

9.0 Gestalterische Festsetzungen

Solarzellen und Sonnenkollektoren sind zulässig.

Einfriedungen

Im rückwärtigen und seitlichen Bereich sind nur mauer- und sockellose Einfriedungen zulässig. 

Ein Freibord von mind. 10 cm ist einzuhalten.

Sonstige Festsetzungen10.0

10.1 Befestigte Flächen

Es wird empfohlen, befestigte Flächen versickerungsfähig auszuführen.

9.2

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer 
und der Besitzer des Grundstücks, soweit der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten bfreit die übrigen. Nimmt der Finder
an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil. so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 
unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Denkmalschutzgesetz

Art 8 Abs. 1 DSchG

Art 8 Abs. 2 DSchG

Emissionen

Sollten bei Erdarbeiten im Plangebiet ungewöhnliche Verfärbungen und/ oder Geruchsemissionen
(z.B. Mineralöle, Teer, Hausmüll, Keramikabfälle, Deponiegas) wahrgenommen werden, so sind
umgehend das Landratsamt Wunsiedel, (Amt für Umweltschutz) und das Amt für Wasserwirtschaft
Hof zu unterrichten. Die Ausführungsarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen.
WWA: Aktuell sind keine Altlasten bekannt.
LRA: Im ABuDIS sind keine Altlasten erfasst

Altlasten

 C    SONSTIGES

RECHTSGRUNDLAGEN:1.2

Festsetzungen erfolgen durch Zeichnung und Text auf der Rechtsgrundlage

der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI. S. 1802)

des Baugesetzbuches (BauGB) 
i.d.F. der Bekanntmachung 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 Gesetz 
vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I S. 394)

der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I S. 176)

der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), 
zuletzt geändert durch § 5 Gesetz vom 23.07.2024 (GVBI. S. 257)

GESONDERTE ANLAGE ZUM BEBAUUNGSPLAN:1.1

Plan "Bestand und Bewertung gem. BayKompV - Eingriff und Ausgleich" vom Büro stadt-land-fanck

Umweltbericht vom Büro stadt-land-fanck

Begründung vom 27.03.2025

7.1.2 Bindung für die Erhaltung von Bäumen

Erhalt von Einzelbäumen und Baumgruppen an der Böschung zur angrenzenden Schule. Während
der Baumaßnahmen sind die Bäume vor schädigenden Einflüssen zu bewahren und durch ent-
sprechende Schutzmaßnahmen zu schützen. Vorsorge ist gemäß DIN 18920 „Schutz von Bäumen,
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen” zu treffen.

7.1.3 Bodenschutz - Schutz des Mutterbodens

Anfallender Aushub hat nach Bodenschichten getrennt zu erfolgen. Oberboden, der bei allen baulichen 
Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der Oberfläche anfällt, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten 
und fachgerecht in maximal 2,00 m hohen Mieten zwischenzulagern. Des Weiteren ist die Boden-
versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken (§ 1a Abs. 2 BauGB)

Schutzzone längs der Ver- und Entsorgungsleitungen7.1.4

Bäume der 1. und 2. Wuchsordnung sind, soweit nicht durch andere Festsetzungen gesondert geregelt,
in einem Abstand von mindestens 2,50 m zu unterirdischen Leitungen zu pflanzen. Bei Sträuchern 
beträgt der Mindestabstand 1,50 m. Nachträglich verlegte Leitungen sind in den genannten Abständen 
an Anpflanzungen vorbeizuführen. Die Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen gemäß dem Merkblatt 
„Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle”, Ausgabe 2013, der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen sind zu beachten.

Grenzabstände von Gehölzpflanzungen7.1.5

Bei allen Pflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken sind die geltenden Regelungen des
Bay. Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Art. 47-50, zu beachten.

Ausgleichsflächen7.2

Ausgleichsmaßnahmen7.2.1

6.0 Grünflächen

7.0 Planungen, Nutzungsregelungen,
Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur,
Landschaft und Boden § 9 (1) 20, 25a, 25b BauGB

7.1 Gründordnerische Festsetzungen

7.1.1 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Acer platanoides                   Spitz-Ahorn      (1. Wuchsordnung)

Acer pseudoplatanus            Berg-Ahorn       (1. Wuchsordnung)

Betula pendula                      Sand-Birke       (2. Wuchsordnung)

Carpinus betulus                   Hainbuche        (2. Wuchsordnung)

Fagus sylvatica                     Rotbuche          (1. Wuchsordnung)

Malus sylvestris, domestica  (Wild-)Apfel       (2. Wuchsordnung)

Prunus avium spec.              (Vogel-)Kirsche (2. Wuchsordnung)

Pyrus pyraster, communis    Wildbirne           (2. Wuchsordnung)

Populus tremula                    Zitter-Pappel     (1. Wuchsordnung)

Quercus robur                       Stiel-Eiche        (1. Wuchsordnung)

Quercus petraea                   Trauben-Eiche  (1. Wuchsordnung)

Sorbus aucuparia                  Vogelbeere       (2. Wuchsordnung)

Tilia cordata                           Winter-Linde     (1. Wuchsordnung)

Tilia platyphyllos                    Sommer-Linde  (1. Wuchsordnung)

Ulmus glabra                         Berg-Ulme         (1. Wuchsordnung)

Mindestpflanzqualitäten: Bäume 1. Wuchsordnung: 3xv, H mB StU 16-18

Bäume 2. Wuchsordnung: 3xv, H mB StU 14-16

7.1.1.1

7.1.1.2

Mindestpflanzqualitäten: Sträucher: Str. 2xv. 60 - 100

Bei Neupflanzungen sind heimische, standortgerechte Laubbäume und Sträucher gemäß Pflanzlisten 
zu verwenden:

Liste Bäume

5.0 entfallen

Cornus sanguinea                 Roter Hartriegel

Corylus avellana                    Haselnuss

Crataegus laevigata              Weißdorn

Lonicera xylosteum               Rote Heckenkirsche       (nicht bei M4)

Prunus spinosa                     Schlehe

Rosa canina                          Hundsrose                      (nicht bei M4)

Salix caprea                          Salweide

Sambucus nigra                    Schwarzer Holunder

Viburnum opulus                   Gemeiner Schneeball     (nicht bei M4)

Es müssen gebietsheimische Gehölze zur Anwendung kommen. Diese Ware ist nur über entsprechend
zertifizierte Baumschulen zu beziehen. Der Nachweis ist auf Anfrage zu erbringen.
Vorkommensgebiet Gehölze: Region 3 Süddeutsches Hügel- und Bergland.

In den Außenanlagen der Fläche für Gemeinbedarf sind auch nicht standortgerechte Stauden und 
Sträucher zulässig.

Liste Sträucher (für Ausgleichsflächen M1 und M4)

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 10.10.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Kindertagesstätte Schwarzenbacher Straße" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluß wurde am 19.12.2024 ortsüblich bekanntgemacht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.12.2024 hat in der Zeit 
vom 27.12.2024 bis 31.01.2025  stattgefunden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung  vom 19.12.2024 hat in der 
Zeit vom 27.12.2024 bis 28.02.2025 stattgefunden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.03.2025 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis 
__.__.____ beteiligt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 27.03.2025 wurde mit der Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ öffentlich ausgelegt.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Stadt Kirchenlamitz hat mit Beschluss des Stadtrats vom __.__.____ den Bebauungsplan 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____ als Satzung beschlossen. 

                                                                                                                                       (Siegel)

Kirchenlamitz, den ____________ Jens Büttner Erster Bürgermeister
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausgefertigt 

                                                                                                                                       (Siegel)

Kirchenlamitz, den ____________ Jens Büttner Erster Bürgermeister
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Stadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 
215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

                                                                                                                                       (Siegel)

Kirchenlamitz, den ____________ Jens Büttner Erster Bürgermeister

fli

Bebauungsplan 1 : 1000
 (594x1189)

      § 9 (1) 1 BauGB
u. §§ 16 ff BauNVO

§ 9 (1) 2 u. (4) BauGB
§§ 22 u. 23 BauNVO

ENTWURF
LN

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung der Landschaft (interne Ausgleichsfläche)

Zu entfernende Bäume / Sträucher

Empfehlung für Bäume ohne Standortvorgabe bzw. für Hecken 
und Sträucher nach Punkt 7.1 der textlichen Festsetzungen.

457/1

27.03.2025

§ 9 (1) 5 BauGB

§ 9 (1) 1 BauGB u. §§ 16 ff BauNVO

§ 9 (1) 2 u. (4) BauGB
§§ 22 u. 23 BauNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Baugrenzen in den 
 A  Zeichnerischen Festsetzungen - Bebauungsplan dargestellt.

Es wird die abweichende Bauweise (abw) festgesetzt:
Es gelten die Festlegungen für eine offene Bauweise nach § 22 (2) es sind jedoch Baukörper mit 
einer Länge >50 m zulässig

Soweit sich aus der Festlegung der überbaubaren Flächen in den zeichnerischen Festsetzungen nicht 
geringere Werte ergeben, wird für die in den zeichnerischen Festsetzungen ausgewiesene Fläche für
Gemeinbedarf eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt.

Die Geschossflächenzahlen wird wie folgt festgesetzt:. 0,6

Die zulässige Zahl der Vollgeschosse werden auf II [Erdgeschoss und 1. Obergeschoss (E+1)] 
festgesetzt:                

Die Verkehrsflächen sind in  A  Zeichnerische Festsetzungen - Bebauungsplan dargestellt.

Die interne Ausgleichsfläche wird unter  A  Zeichnerische Festsetzungen - Bebauungsplan dargestellt.

Der Geltungsbereich und weitere Planzeichen sind in 
 A  Zeichnerische Festsetzungen - Bebauungsplan dargestellt.

Folgende Dachformen sind mit zugeordneten Dachneigungen zulässig:

Satteldach (SD) Neigung 12° - 30°

Pultdach oder gegengeneigtes Pultdach (PD) Neigung 12° - 30°

Flachdach (FD)

Die von der ordnungsgemäßen Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Außenbereichsflächen 
ausgehenden Beeinträchtigungen, wie Staubentwicklung oder Geruchsbelästigungen sind 
entschädigungslos zu dulden.

Interne Ausgleichsflächen

Als interne Ausgleichsfläche dient eine Fläche im südwestlichen Teil des Geltungsbereich.

Die Ausgleichsmaßnahmen sind im Plan "Bestand und Bewertung gem. BayKompV Eingriff und 

Ausgleich" vom Büro stadt-land-fanck beschrieben.

Die Grünflächen sind in  A  Zeichnerische Festsetzungen - Bebauungsplan dargestellt.


